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Themen 

• Software als Gegenstand des Urheberrechts 

- Entwicklung des Schutzes 

- Gegenstand des Schutzes 

- Zustimmungsbedürftige Handlungen 

- Einräumung von Rechten an Software 
 

• Softwarelizenzen in der Insolvenz 

- „Einfache Lizenzverträge“ 

- Lizenz- und Softwarepflegeverträge 

- Das laufende Softwareprojekt – Risiken und Absicherung 
 

• Exkurs: Erwerb von „Gebrauchtsoftware“ – auch aus der Insolvenz 

- Problemstellung 

- Standardsoftware, OEM-Software, Volumenlizenzen, 
Individualsoftware, Quellcode 

- Ausblick auf Entwicklung 
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Software und Urheberrecht I 

 

• Entwicklung des Urheberrechtsschutzes von Software 

- Heute: eigener Abschnitt 8 in Teil 1 des UrhG, §§ 69a ff 

- 1985: BGH Inkassoprogramm: Schutz als Schriftwerk oder als Darstellung 
wissenschaftlicher oder technischer Art. 

- Differenzierung zwischen „Mietrecht“ weil Nutzung und „Kaufrecht“ wenn Box 
gekauft wird. 

- 1985: Urheberrechtsnovelle: § 2 „Programme für die Datenverarbeitung 

- 1987: „Halbleiterschutzgesetz“ basierend auf EU-Richtlinie 

- 1991: EU-Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen 

- 1993: Umsetzung der RL in das UrhG 

- 1997: Schutz des Datenbankherstellers  in Teil 2 Abschnitt 6: §§ 87a ff UrhG 

- Strafvorschriften im UrhG (§ 106) und StGB, z.B. § 202a Ausspähen von Daten 
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Software und Urheberrecht II 

 

• Gegenstand des Urheberschutzes 

- § 2 Geschützte Werke, Ziffer 1: „Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und 
Computerprogramme 

- § 69a: Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Programme in jeder 
Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials. Der gewährte Schutz gilt für alle 
Ausdrucksformen eines Computerprogramms. Ideen und Grundsätze, die 
einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der 
den Schnittstellen zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht 
geschützt. Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individuelle Werke 
in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung 
ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen 
Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden.  

- § 87a: Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine Sammlung von Werken, 
Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder 
methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf 
andere Weise zugänglich sind und deren Beschaffung, Überprüfung oder 
Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. 
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Software und Urheberrecht III 

• Zustimmungsbedürftige Handlungen, § 69c UrhG 

- Der Rechtsinhaber hat das ausschließliche Recht, folgende Handlungen 
vorzunehmen oder zu gestatten:  

- die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, ganz oder teilweise, 
eines Computerprogramms … 

- die Übersetzung, die Bearbeitung, … Umarbeitungen eines 
Computerprogramms sowie die Vervielfältigung der erzielten 
Ergebnisse. 

- jede Form der Verbreitung des Originals eines Computerprogramms oder 
von Vervielfältigungsstücken, einschließlich der Vermietung. Wird ein 
Vervielfältigungsstück eines Computerprogramms mit Zustimmung des 
Rechtsinhabers im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht, so erschöpft sich das 
Verbreitungsrecht in bezug auf dieses Vervielfältigungsstück … 

-  die … öffentliche Wiedergabe eines Computerprogramms einschließlich der 
öffentlichen Zugänglichmachung  … 
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Software und Urheberrecht IV 

• Einräumung von Nutzungs- oder Verwertungsrechten 

- § 15 Verwertungsrechte: Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, öffentliche 
Wiedergabe, öffentliche Zugänglichmachung 

- § 31, Einräumung von Nutzungsrechten 

- Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf 
einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht).  Das 
Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie 
räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. 

- Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht 
ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden 
Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es 
sich erstreckt. 
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Softwarelizenzen in der Insolvenz I 

• Nach der „alten Konkursordnung“ waren Lizenzen konkursfest 

• „Einfache  Lizenzverträge“ – Begriff nicht aus dem Urheberrecht 

- Kauf von Software, unbefristete Nutzung gegen Einmalzahlung, 
voll erfüllt (angemessene Vergütung) 

- Kauf von Software, unbefristete Nutzung gegen Einmalzahlung, 
nicht voll erfüllt oder bei vereinbarter Ratenzahlung 

- Softwaremiete /-Leasing – ggf. auch mit „Einmalzahlung“ 

- Befristete Überlassung 

 

• Lizenz- und Softwarepflegeverträge 

- Kopplung der Einräumung der Nutzungsrechte an den Bestand 
eines Pflegevertrages 

- Isolierte Pflegeverträge 

- Wie werden bei Pflegeverträgen die Rechte an den „neuen 
Versionen“ eingeräumt? 
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Softwarelizenzen in der Insolvenz II 

• Das laufende Softwareprojekt 

- Sonderproblem: wann entstehen im Projekt Rechte an der 
Software und wie erfolgt die Erfüllung 

- Wie sichere ich es ab, das bei einer Insolvenz im Projektverlauf 
die Ergebnisse genutzt werden können? 

- Ggf. aufschiebend bedingte Rechtseinräumung bezogen auf 
den Eintritt einer bestimmten Bedingung „Insolvenz“  
ACHTUNG: Anfechtbarkeit. 

- Aber: Gestaltungshinweis: Recht zur außerordentlichen 
Kündigung als Bedingung 

• Quellcodehinterlegung / Quellcodeübergabe 
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Erwerb von Gebrauchtsoftware I 

Quelle: SZ v. 23.04.2012 
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Erwerb von Gebrauchtsoftware II 

• Konstellationen 

- Verkauf Gebrauchtcomputer mit MS-COA 

- Zulässig, Erwerber kann mit MS WiederherstellungsCD Software aufspielen 
(OLG Frankfurt) 

- Verkauf Original-Software (Kauf) mit Orginal-Datenträger 

- Zulässig, Problem: updates aus dem Internet ohne CD 

- Verkauf Teillizenzen aus Volumenlizenzvertrag (Oracle), Übertragung laut AGB 
ausgeschlossen 

- Verkauf unzulässig (OLG München) 

- Verkauf „Sicherungskopie“ bei vorinstallierter Software 

- Unzulässig, OLG Düsseldorf 

- Verkauf product key + COA aus Volumenlizenzprogramm 

- Nur mit Zustimmung MS (keine Erschöpfung) – OLG Frankfurt 

- Verkauf an „Nicht-Mitglied“ (inhaltliche Weitergabebeschränkung) 

- Unzulässig da AGB wirksam, OLG Frankfurt 
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Erwerb von Gebrauchtsoftware III 

- Verkauf selbst gebrannte Datenträger, Lizenzen aus Volumenprogramm, 
Notartestat 

- unzulässig, LG Frankfurt 

- Kauf gebrauchter OEM-Lizenzen ohne Datenträger, Kopien wurden von 
Masterdisk erzeugt 

- Nur bei Nachweis Lizenzkette und Zulässigkeit laut Lizenzvertrag 

- Verkauf Nutzeraccount bei Online-Spiel trotz Verbot in AGB 

- Verkauf unzulässig (BGH), Original DVD kann verkauft werden 

- Verkauf Gebrauchtsoftware und Zustimmungsverweigerung 

- Zurückweisung „Transferantrag“ wg. angeblich flaschen Formular ist 
rechtsmissbräuchlich 

- AUSBLICK: in Kürze EuGH-Entscheidung zu Vorlagebeschluss des BGH 
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